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Vorwort des Gemeindepräsidenten 

          
 

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger 

 

Es ist Zeit zu gehen. Nach 9 Jahren als Mitglied der Exe-

kutivbehörden zweier Gemeinden, wovon acht Jahre als 

Präsident, habe ich mich entschieden, auf Ende Januar 

2019 zurück zu treten. Im Frühjahr dieses Jahres habe ich 

meine bisherige Tätigkeit als «Dienstleister» mit derjeni-

gen eines Produzenten ergänzt, was viel Zeit in Anspruch 

nimmt. 

 

Ich danke Ihnen für das mir entgegengebrachte Vertrau-

en, für die vielen interessanten Begegnungen und berei-

chernden Diskussionen. Ich danke den Gemeinderätin-

nen und Gemeinderäten, mit denen ich immer wieder 

wegweisende Entscheide fällen durfte. Die Gemeinde-

verwaltungen waren während meiner ganzen Zeit wich-

tige Pfeiler und forderten mich im Gedankenaustausch 

immer wieder heraus. 

 

Mein Entscheid fiel mir insofern leicht, als ich weiss, dass 

mit den aktuellen Mitgliedern des Gemeinderates Kirch-

dorf motivierte, kompetente und sachorientierte Ent-

scheidungsträger die Arbeit weiterführen werden. Die 

Vorsteher der drei Verwaltungsbereiche haben zusam-

men mit ihren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ausser-

ordentliche Leistungen erbracht und mich mit ihrer Fach-

kompetenz beeindruckt. Ihnen allen gebührt Lob und 

mein Dank. 

 

Die rasche Umsetzung der sich aus der Fusion ergeben-

den Themen ist vorbildlich und hat Externe überrascht. 

Dass schon im ersten Jahr nach Inkrafttreten der Fusion 

der Gemeinderat eine Senkung des Steuerfusses für die 

kommenden Jahre beantragen kann, ist Zeichen umsich-

tiger Vorbereitungsarbeiten und konsequenter Umset-

zung des Prinzips «die Gemeinde ist für den Bürger da 

und nicht der Bürger für die Gemeinde». 

 

So bleibt mir zum Schluss, Ihnen ein frohes Weihnachts-

fest und alles Gute für das kommende Jahr zu wünschen. 

 

Es gilt: «servir et disparaître». 

 

Eric von Graffenried, Gemeindepräsident 

 

Gemeindeversammlung 
Die Versammlung der Einwohnergemeinde Kirch-

dorf findet am Donnerstag, 29. November 2018, 

19.30 Uhr, in der Turnhalle Kirchdorf, Zelg 1, 3116 

Kirchdorf, statt (Parkplatz Viehschauplatz). 
 

Traktanden 
 

1. Budget 2019 
Beratung und Genehmigung des Budgets 2019, Festsetzung der                    

Steueranlage und der Liegenschaftssteuer 
 

2. Mehrzweckraum Noflen 
Entwidmung Verwaltungsvermögen 
 

3. Gebührenreglement  
Genehmigung-Neufassung 
 

4. Personalreglement 

Genehmigung-Neufassung 
 

5. Feuerwehrreglement 
Genehmigung-Neufassung 
 

6. Reglement über die Benützung der Gemeindean-

lagen 
Genehmigung-Neufassung 
 

7. Sanierung Trinkwasserleitung Dorfstrasse 
Kreditbeschluss 
 

8. Verschiedenes/Orientierung 
a)-Übergabe-Bürgerbriefe 
 

Aktenauflage 
 

Die Unterlagen zu den Traktanden liegen 30 Tage 

vor der beschlussfassenden Gemeindeversamm-

lung öffentlich auf. Allfällige Fragen zu den Ge-

schäften können auch bereits vorgängig an den 

Gemeindeschreiber gerichtet werden 

(peter.blatti@kirchdorf-be.ch). 
 

Einladung 
 

Zur Versammlung sind alle Schweizer Bürgerinnen 

und Schweizer Bürger, die das 18. Altersjahr zu-

rückgelegt haben und seit drei Monaten in der 

Gemeinde angemeldet sind, eingeladen. 
 

Rechtsmittelbelehrung 
 

Beschwerden gegen Versammlungsbeschlüsse 

sind innert 30 Tagen nach der Versammlung 

schriftlich und begründet beim Regierungsstatt-

halteramt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 3071 

Ostermundigen einzureichen. Die Verletzung von 

Zuständigkeits- und Verfahrensvorschriften ist 

sofort zu beanstanden. Wer rechtzeitige Rügen 

pflichtwidrig unterlassen hat, kann gegen Wahlen 

und Beschlüsse nachträglich nicht mehr Be-

schwerde führen. 
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1. Budget 2019 
Beratung und Genehmigung des Budgets, Festsetzung der Steueranlage und der 

Liegenschaftssteuer 
 

 
Das Budget 2019 sieht nach der Steuersenkung auf 1.51 Einheiten im Allgemeinen Haushalt einen  
Ertragsüberschuss von CHF 10‘100.– vor. 
 

 

 

Der Gemeinderat präsentiert für das kommende Jahr - bei einer gegenüber dem Vorjahr um 0.08 Einhei-

ten reduzierten Steueranlage von neu 1.51 Einheiten - ein Budget mit einem Ertragsüberschuss von  

CHF 10‘100. Eine Reduktion kann infolge Kosteneinsparungen aus der Fusion, dem haushälterischen  

Mitteleinsatz und massgeblichen Mehreinnahmen der Steuererträge beantragt werden. Nach aktuellen 

Kenntnissen, wird sich dies in den kommenden Jahren nicht ändern. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Investitionsrechnung 2019 sieht Ausgaben für Erneuerungsarbeiten an der Wasserversorgung sowie 
Abwasserentsorgung und zwei Investitionen bei den Strassen vor. 
 
 
Erläuterung/Sachverhalt 
Dem Budget 2019 liegen folgende Ansätze zu Grunde: 
 

Steueranlage 1.51 (neu) 

Liegenschaftssteuer 1 ‰ des amtlichen Wertes 

Feuerwehrsteuer 14 % der einfachen Steuer 
(mind. CHF 20.– / max. CHF 450.–) 

Wassergebühren CHF 100.– Grundgebühr 
CHF 1.40/m3 Verbrauchsgebühr 

Abwassergebühren CHF 250.– Grundgebühr 
CHF 1.90/m3 Verbrauchsgebühr 
CHF 20.– Regenabwasser 

Abfallgebühren CHF 50.– Grundgebühr 

Hundetaxe CHF 80.– pro Hund 
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Erläuterungen zum Allgemeinen Haushalt der Erfolgsrechnung 2019 
 

0 Allgemeine Verwaltung  

Im kommenden Jahr gilt es, die sich aus der Fusion ergebenden Aufgaben zu erledigen. Es sind weite-

re Reglemente zu überarbeiten. Zum Teil muss fachliche Unterstützung beigezogen werden. Auf-

grund dessen sind nochmals Zusatzausgaben eingeplant worden. 
 

 Bei den Liegenschaften des Verwaltungsvermögens (z.B. Gemeindeverwaltung, Dorfträff usw.) sind 

keine aussergewöhnlichen Ausgaben vorgesehen. 
 

1 Öffentliche  Ordnung, Sicherheit, Verteidigung 

Das Jahr 2018 zeigt, dass weiterhin viel gebaut wird. Vor allem bei den Kosten für die Amtsberichte 

verzeichnet die Gemeinde höhere Ausgaben. Die neuen Erkenntnisse sind ins Budget 2019 eingeflos-

sen. 
 

 Das Projekt der Neuvermessung Los 5 konnte gestartet werden. Gegenüber dem Vorjahr entfällt der 

hohe Budgetwert beim Geometer. 
 

2 Bildung  

Die Gemeinde Gerzensee hat die Budgetwerte für die Schule Gerzensee mitgeteilt; ebenso liegen 

vom Sek-Verband Wichtrach und den weiteren Gemeinden Mühlethurnen, Kaufdorf und Toffen Ge-

haltskostenberechnungen vor. Die Auswirkungen des Lehrplans 21 sind gemäss den kantonalen 

Hochrechnungen budgetiert worden. 
 

 Für die Schulanlage sind keine grösseren Anschaffungen oder baulichen Unterhaltsarbeiten vorgese-

hen. Geprüft wird, ob ein Teil der Beleuchtung auf LED umgebaut werden soll. 
 

3 Kultur, Sport und Freizeit  

Die Bundesfeier am 1. August soll im aktuellen Umfang weiterhin unterstützt werden. Die Jungbür-

gerfeier wird neu organisiert. 
 

4 Gesundheit  

Im Budget eingeplant sind Kosten für den Schularzt und die Schulzahnpflege. 
 

5 Soziale Sicherheit  

Der Gemeindebeitrag an den Lastenausgleich Sozialhilfe beträgt knapp 1 Mio. Franken. Der Beitrag an 

die Ergänzungsleistungen ist mit rund CHF 430’000 berechnet. Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich 

der Lastenausgleich um rund CHF 70’000. 
 

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung  

Im Bereich des Betriebspersonals sind diverse Veränderungen anstehend. Bei der Budgetgenehmi-

gung lagen keine fundierten Angaben vor. Für die Umstrukturierung ist ein Reservebetrag einge-

rechnet worden. 
 

 Infolge des grösseren Gemeindegebiets sieht der Gemeinderat vor, nebst dem kleinen John-Deere-

Traktor ein Betriebsauto anzuschaffen. 
 

 Die Tageskarten werden ab 1. Januar 2019 für CHF 45 pro Karte verkauft. Die Erhöhung deckt knapp 

die Kosten für die Anschaffung, das Online-Reservationstool und die Verwaltungsarbeiten. 
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7 Umweltschutz und Raumordnung  

Die Budgetwerte im Bereich Friedhof liegen im gewohnten Umfang. Die Pflege durch den Friedhof-

gärtner umfasst den höchsten Ausgabeposten. 
 

 Der Gemeinderat rechnet auch im Jahr 2019 mit Inkonvenienzentschädigungen von rund 

CHF 200‘000. 
 

8 Volkswirtschaft  

Die Gemeinde Kirchdorf unterstützt den Naturpark Gantrisch mit rund CHF 9‘300. Der Betrag be-

rechnet sich pro Einwohner. 
 

 Mit der BKW wurde ein mehrjähriger Vertrag über eine Rückvergütung für die Stromlieferung an die 

Einwohner der Gemeinde Kirchdorf abgeschlossen. Die Summe beträgt voraussichtlich CHF 87‘000 .  
 

9 Finanzen und Steuern  

Der Steuerertrag 2019 wurde mit verschiedenen Berechnungen und aus mehreren Blickwinkeln 

hochgerechnet. Die Tendenz zeigt einen steigenden Ertrag infolge der Wirtschaftslage und der Bau-

tätigkeit. Aufgrund des Finanzplans und der guten Bilanzwerte soll die Steueranlage auf neu 1.51 ge-

senkt werden. 
 

 Die Gemeinde Kirchdorf erhält auch nach der Steuersenkung einen namhaften Beitrag aus dem Fi-

nanzausgleich. 
 

 Im Frühling läuft das Darlehen bei der Postfinance aus. Der Gemeinderat plant, den Betrag vollstän-

dig zurückzuzahlen. 

 

 

Erläuterungen zu den Spezialfinanzierungen 2019 
 

 Feuerwehr 
Das Budget der Feuerwehr Region Gerzensee schliesst mit einem Aufwandüberschuss von CHF 17’100 

ab. Die Ausgaben bewegen sich im gewohnten Rahmen. Höhere Kosten sind bei der Sachgruppe 

„Sach- und Betriebsaufwand“ zu verzeichnen. Massgebend beeinflusst der Weiterausbau des Ein-

satzplanungs- und Leitsystems FireGis / FirePad das Budget 2019.  

 

 Wasserversorgung 
Die Wasserversorgung schliesst voraussichtlich mit einem Aufwandüberschuss von CHF 20‘100 ab. 

Die Analyse zeigt, dass in diversen Bereichen ein Nachholbedarf vorhanden ist. Mit Hochdruck soll 

nun an der Generellen Wasserversorgungsplanung (GWP) gearbeitet werden. Der GWP zeigt der 

Gemeinde den Bedarf an Unterhalts-/Erweiterungsarbeiten im Bereich der Wasserversorgung auf. 

Weiter ist das Versorgungsprojekt zu forcieren, damit die Vorgaben des Kantons eingehalten werden 

können.  

 

 Abwasserentsorgung 
Der Bereich Abwasserentsorgung schliesst mit einem Ertragsüberschuss von CHF 76‘500 ab.  

Es sind lediglich die bekannten Rahmenkredite vorgesehen, da die Auswertung der Generellen Ent-

wässerungsplanung des ganzen Gemeindegebiets noch fehlt. Grundsätzlich ist das Abwasserlei-

tungsnetz in einem guten Zustand.  
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 Abfall 
Die Abfallentsorgung schliesst mit einem Defizit von CHF 6‘500 ab. Die Neuorganisation im Bereich 

Abfall ist zurzeit des Budgetbeschlusses noch nicht abgeschlossen. Möglicherweise verschieben sich 

die Annahmewerte noch. Geplant ist, eine zentrale Kehrichtsammelstelle in Kirchdorf zu errichten.  

 

Investitionen 2019 

Für das Jahr 2019 sind Investitionen von netto CHF 686‘000.— geplant. Der untenstehende Investitions-

plan ist unverbindlich. Allfällige notwendige Kreditanträge müssen bei Bedarf gestellt werden. 

 

Allgemeiner Haushalt 

Rahmenkredit Strassensanierungen CHF 50‘000.– 

Steigholz, Belagssanierung CHF 62‘000.– 

 

Selbstfinanzierung 

Wasserversorgung, diverse Unterhaltsarbeiten CHF 352‘000.– 

Abwasserentsorgung, diverse Unterhaltsarbeiten CHF 172‘000.– 

Abfallentsorgung, zentrale Sammelstelle Kirchdorf CHF 50‘000.– 

 

Abschreibungen 2019 nach HRM2 

Die geplanten Investitionen lösen folgende Abschreibungswerte aus: 

Rahmenkredit Strassensanierungen 40 Jahre CHF 1‘250.– 

Steigholz, Belagssanierung 40 Jahre CHF 1‘550.– 

Abfallentsorgung, Sammelstelle 40 Jahre CHF 1‘250.– 

 

Bei der Spezialfinanzierung Wasser und Abwasser gelten andere Vorschriften. Im Konto Werterhalt be-

stehen genügend Mittel zur Deckung der Investitionsausgaben. 

 

Abschreibungsbetrag des bestehenden Verwaltungsvermögens nach HRM1 

Die abzuschreibende Vermögenssumme macht rund CHF 873‘000 aus. Die Dauer und die Höhe der jährli-

chen Abschreibung sind unterschiedlich. Total wird im Jahr 2019 ein Betrag von CHF 94‘966 abgeschrie-

ben. 

 

Eigenkapital / Selbstfinanzierung 

Das Eigenkapital des Allgemeinen Haushalts zeigt folgendes Bild: 

Bestand 1. Januar 2018 CHF 2‘198‘855.– 

Voraussichtliches Ergebnis 2018 CHF 247‘700.– 

Voraussichtliches Ergebnis 2019 CHF 10‘100.– 

Bestand 31. Dezember 2019 CHF 2‘455‘955.– 

 

Die Selbstfinanzierung beträgt CHF -115‘900. Die geplanten Investitionen können im nächsten Jahr nicht 

vollumfänglich selber finanziert werden. Aufgrund des voraussichtlichen Überschusses aus dem Jahr 2018 

und der aktuellen Liquidität der Gemeinde ist der Finanzierungsfehlbetrag verkraftbar. 

 

Finanzplan 

Der Finanzplan 2019 – 2023 ist aufgrund der Budgets 2018 und 2019 erstellt worden. Gemäss der Hoch-

rechnung zeigt die Erfolgsrechnung folgende Tendenz: 
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Zusammenzug Budgetresultate 2019  

  Budget 2019 

 Aufwand Ertrag 

Gesamthaushalt 6‘548‘600.– 6‘591‘700.– 

Ertragsüberschuss 43‘100.–  

Allgemeiner Haushalt 5‘468‘300.– 5‘478‘400.– 

Ertragsüberschuss 10‘100.–  

Spezialfinanzierung Feuerwehr 234‘500.– 217‘400.– 

Aufwandüberschuss 
 

17‘100.– 

Spezialfinanzierung Wasserversorgung 386‘500.– 366‘400.– 

Aufwandüberschuss 
 

20‘100.– 

Spezialfinanzierung Abwasserentsorgung 343‘700.– 420‘400.– 

Ertragsüberschuss 76‘700.–  

Spezialfinanzierung Abfall 115‘600.– 109‘100.– 

Aufwandüberschuss  6‘500.– 

 

Zusammenzug Erfolgsrechnung 

    Budget 2019 

   Aufwand Ertrag 

0 Allgemeine Verwaltung 830‘100.– 85‘100.– 

 Nettoaufwand  745‘000.– 

1 Öffentliche Ordnung und Sicherheit, Verteidigung 308‘600.– 282‘400.– 

 Nettoaufwand  26‘200.– 

2 Bildung 1‘912‘400.– 476‘200.– 

 Nettoaufwand  1‘436‘200.– 

3 Kultur, Sport, und Freizeit, Kirche 57‘600.– 5‘600.– 

 Nettoaufwand  52‘000.– 

4 Gesundheit 8‘500.– 0.– 

 Nettoaufwand  8‘500.– 

5 Soziale Sicherheit 1‘490‘800.– 14‘900.– 

 Nettoaufwand  1‘475‘900.– 

6 Verkehr und Nachrichtenübermittlung 507‘600.– 73‘200.– 

 Nettoaufwand  434‘400.– 

7 Umwelt und Raumordnung 1‘403‘200.– 1‘129‘500.– 

 Nettoertrag 86‘300.–  

8 Volkswirtschaft 18‘500.– 90‘000.– 

 Nettoertrag 71‘500.–  

9 Finanzen und Steuern 448‘000.– 4‘478‘500.– 

  Nettoertrag 4‘030‘500.–  

 Nettoertrag 10‘100.–  
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Das vollständige Budget (inkl. Vorbericht) kann auf der Homepage eingesehen oder bei der Gemeinde-

verwaltung Kirchdorf bezogen werden. 

 

 

 

 

 

 

  Budget 2019 

 
 Aufwand Ertrag 

    

3 Aufwand 6‘548‘600.–  

30 Personalaufwand 1‘011‘900.–  

31 Sach- und übriger Betriebsaufwand 943‘900.–  

33 Abschreibungen Verwaltungsvermögen 408‘800.–  

34 Finanzaufwand 34‘700.–  

35 Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen 269‘200.–  

36 Transferaufwand 3‘807‘400.–  

38 Ausserordentlicher Aufwand 0.–  

39 Interne Verrechnung 72‘700.–  

    

4 Ertrag  6‘591‘700.– 

40 Fiskalertrag  4‘089‘400.– 

41 Regalien und Konzessionen  87‘000.– 

42 Entgelte  995‘200.– 

43 Verschiedene Erträge  225‘000.– 

44 Finanzertrag  113‘600.– 

45 Entnahme aus Fonds und Spezialfinanzierungen  152‘000.– 

46 Transferertrag  856‘800.– 

49 Interne Verrechnung  72‘000.– 

    

Antrag des Gemeinderates 
 

Der Gemeinderat beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern: 

1. Genehmigung Steueranlage für die Gemeindesteuern von 1.51 Einheiten 

2. Genehmigung Steueranlage für die Liegenschaftssteuern von 1 ‰ des amtliches Wertes 

3. Genehmigung Budget 2019 
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2. Entwidmung „Mehrzweckraum Noflen“ 
Umbilanzierung ins Finanzvermögen 
 

 
Die Nutzung der Liegenschaft „Mehrzweckraum Noflen“ entspricht nicht mehr den Vorschriften einer 

Liegenschaft des Verwaltungsvermögens.  

Der Gemeinderat beantragt die Entwidmung und Überführung ins Finanzvermögen. 

 

Unterhalb des ehemaligen Schulhauses Noflen besitzt die Gemeinde Kirchdorf ein Mehrzweckgebäude 

(ehem. Werkraum der Schule, Gesellschaftsraum, Garagen, Zivilschutzräume). Seit Längerem ist die Nut-

zung von Seiten der Gemeinde gering. Bis zur Fusion fanden dort noch die Gemeindeversammlungen 

statt.  

 

Das kantonale Gemeinderecht schreibt vor: 

Vermögenswerte, welche für die öffentliche Aufgabenerfüllung nicht mehr benötigt werden, müssen ins 

Finanzvermögen übertragen werden. 

 

Zuständig für eine Entwidmung ist die Gemeindeversammlung. 

 

Die Liegenschaft weist keinen Buchwert auf. Nach der Übertragung ist das Finanzvermögen neu zu be-

werten (Art. 81 GV). Der Wert wird im Verhältnis zum Landanteil, dem Gebäude und dem aktuellen Er-

tragswert sein.  

 

An den Miet- oder den Benutzungsverträgen ändert sich infolge der Umbilanzierung nichts.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern: 

Die Liegenschaft „Mehrzweckraum Noflen“ ist zu entwidmen und vom Verwaltungs- ins Finanz-

vermögen zu überführen. 
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Als Folge der Fusion auf 1. Januar 2018 sind innerhalb von vier Jahren sämtliche Gemeindeerlasse zu 
überarbeiten. Als erstes Reglement wurde als Grundlage der neuen Gemeinde noch vor der Fusion das 
neue Organisationsreglement erlassen. 
 
Der Gemeinderat legt der Gemeindeversammlung vom 29. November 2018 die folgenden Reglemente 
zur Genehmigung vor: 
 

 Gebührenreglement                                                  
 Personalreglement 
 Feuerwehrreglement 
 Reglement über die Benützung von Gemeindeanlagen 
 
Die Reglemente liegen bis zur Gemeindeversammlung öffentlich in der Gemeindeverwaltung auf und 
können auch unter https://www.kirchdorf-be.ch/behoerden/gemeindeversammlung eingesehen werden. 
 
Die Ausführungsbestimmungen (Gebührentarif, Verordnungen) werden auf der Basis der Reglemente 
durch den Gemeinderat erlassen. 

 

 

3. Gebührenreglement 
Totalrevision und Inkraftsetzung per 1. Januar 2019  
 

 
Bei der Fusion wurde das Gebührenreglement der ehemaligen Gemeinde Mühledorf übernommen. Die-
ses wurde überarbeitet und kann nun per 1. Januar 2019 in Kraft gesetzt werden. 
 

 

Das aktuell gültige Reglement wurde am 6. Juni 2013 durch die Gemeindeversammlung Mühledorf be-

schlossen. Die veränderten Strukturen der neuen Gemeinde Kirchdorf bedingen neue, passende Regelun-

gen. Als Grundlage für die Erarbeitung des neuen Reglements wurde einerseits das Musterreglement des 

Kantons Bern vom März 2018 und andererseits Erlasse anderer Gemeinden konsultiert. 

 

Neuerungen 

 Das neue Reglement sieht einen zum Teil detaillierteren Gebührenkatalog vor. Nicht festgesetzte 

Kanzleigebühren wurden neu aufgenommen und geregelt.  

 Mehrheitlich wurden die Gebührenansätze aus Mühledorf übernommen. Der Gemeinderat beurteilt 

die Gebühren als verhältnismässig und kostendeckend.  

 Bei den Gebührenansätzen des Personals erfolgte eine Unterteilung nach Verwaltung- und Betriebs-

personal. Neu werden vier verschiedene Aufwandgebühren angewendet. 

 Was übergeordnet geregelt ist, wurde im Reglement weggelassen. 

 

Vernehmlassung 

Die Ortsparteien hatten die Gelegenheit, im Vernehmlassungsverfahren bei der Erarbeitung des Regle-

ments mitzuwirken. 

 

 

 

 

Antrag des Gemeinderates 
 

Der Gemeinderat beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern: 

Genehmigung des Gebührenreglements mit Inkraftsetzung per 1. Januar 2019. 

 

https://www.kirchdorf-be.ch/behoerden/gemeindeversammlung
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4. Personalreglement 
Totalrevision und Inkraftsetzung per 1. Januar 2019 
 

Das aktuell gültige Reglement wurde am 30. November 2013 durch die Gemeindeversammlung Kirchdorf 

beschlossen. Das bisherige Reglement wurde komplett überarbeitet und den neuen Gegebenheiten der 

Gemeinde angepasst. Als Basis diente neben dem bisherigen Reglement auch das Musterreglement des 

Kantons Bern sowie der Vergleich mit Regelungen in anderen Gemeinden. 

 

Neuerungen 

 Das Lohnsystem wird den kantonalen Regelungen angeglichen (degressives Gehaltssystem, Erfah-

rungsanstieg) 

 Detailliertere Regelung der Leistungsbeurteilung der Mitarbeitenden 

 Definition der Gemeinderatsentschädigung 

 Redaktionelle Anpassungen 

 

Vernehmlassung 

Die Ortsparteien, das Personal und die Kommissionsmitglieder wurden zur Vernehmlassung eingeladen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Feuerwehrreglement 
Totalrevision und Inkraftsetzung per 1. Januar 2019 
 

Das aktuell gültige Reglement wurde am 10. Dezember 2011 durch die Gemeindeversammlung Kirchdorf 

beschlossen. Das Reglement wurde komplett überarbeitet und insbesondere den Vorgaben der Gebäu-

deversicherung des Kantons Bern angepasst. 

 

Die feuerwehrtechnischen Belange wurden durch eine Arbeitsgruppe der Feuerwehr überarbeitet. Das 

Reglement wurde zudem rechtlich mit den anderen Erlassen der Gemeinde abgestimmt. 

 

Neuerungen 

 Grundlage für die Alarmstelle der Gemeinde 

 Pflicht zum Rekrutierungsgespräch 

 Überarbeitung Entschuldigungs- und Bussenwesen 

 Befreiung von der Ersatzabgabe der Ehepartner von Feuerwehrangehörigen 

 Redaktionelle Anpassungen, neue Bezeichnungen 

 

 

 

Antrag des Gemeinderates 
 

Der Gemeinderat beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern: 

Genehmigung des Personalreglements mit Inkraftsetzung per 1. Januar 2019. 

 

 

 ist zu genehmigen mit Inkraftsetzung per 1. Januar 2019. 
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Vernehmlassung 

Die Anschlussgemeinde Gerzensee und die Ortsparteien wurden angehört und konnten ihre Vorschläge 

im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens einbringen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Reglement über die Benützung von Gemeindeanlagen 
Neuerlass und Inkraftsetzung per 1. Januar 2019 
 

Das neu erarbeitete Reglement und die noch zu erlassenden Ausführungsbestimmungen ersetzen die 

folgenden bisherigen Erlasse: 

 Reglement über die Benützung des Mehrzweckgebäudes „Dorfträff“ Kirchdorf von 1998 

 Verordnung über die Benützung der Mehrzweckturnhalle Kirchdorf und deren Aussenanlagen von 

1990 sowie 

 Reglement und Tarif über die Benützung des Mehrzweckraumes in Noflen von 2000 

 

Die Regelung des Viehschauplatzes Kirchdorf wurde nicht in den neuen Erlass integriert. Das bisherige 

Viehschauplatzreglement von 2008 gilt vorläufig weiterhin. 

 

Neuerungen 

 Vereinfachungen, Verzicht auf Spezialregelungen 

 Festsetzung des Mietgebührenrahmens 

 Verzicht auf die Erhebung von Mietgebühren für gemeinnützige Anlässe von ortsansässigen Vereinen 

und Organisationen sowohl im Dorfträff Kirchdorf wie auch im Mehrzweckraum Noflen 

 

Vernehmlassung 

Die Ortsparteien hatten die Gelegenheit, Vernehmlassungsverfahren bei der Erarbeitung des Reglements 

mitzuwirken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antrag des Gemeinderates 
 

Der Gemeinderat beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern: 

Genehmigung des Feuerwehrreglements mit Inkraftsetzung per 1. Januar 2019. 

Antrag des Gemeinderates 
 

Der Gemeinderat beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern: 

Genehmigung des Reglements über die Benützung von Gemeindeanlagen mit Inkraftsetzung per 

1. Januar 2019. 
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7. Sanierung Trinkwasserleitung Dorfstrasse  
Genehmigung Verpflichtungskredit 
 

 

Zur Verbesserung der Verkehrssicherheit wird der Strassenraum (zwischen Restaurant Linde und Chefi-
turm) neu gestaltet (Umsetzung von der provisorischen Lösung in eine definitive Form). In diesem Zu-
sammenhang sollen gleichzeitig die Trinkwasserleitung sowie ein Kontrollschacht saniert werden. 
 
Der Gemeinderat beantragt die Genehmigung des Verpflichtungskredites. 
 

 
Federführend für das ganze Projekt „Umgestaltung Dorfstrasse, Kirchdorf“ ist die Zeltner Ingenieure AG 

(Belp). Sie koordiniert die Arbeiten. Wir verweisen auf den ausführlichen Bericht mit Situationsplan auf 

Seite 22. 

 

Werkleitungen Wasserversorgung 

 Ein Teil der Trinkwasserleitung DG 100 muss ersetzt werden. Die Leitung weist verschiedene Lecks 

auf. Zudem entspricht sie nicht mehr den kantonalen Vorgaben. 

 Zusätzlich sind der Ersatz der beiden Hydranten 51K und 52K sowie zwei Hausanschlüsse vorgesehen. 

 Die Versorgungssicherheit/Wasserprovisorien etc. werden für die Bauausführung von der Ryser In-

genieure AG (Bern) geplant. 

 Allfällige Arbeiten für die Hausanschlüsse inkl. Kellereinführungen werden zu gegebener Zeit mit den 

verschiedenen Liegenschaftseigentümern besprochen. 

 

Abwasserentsorgung 

 Schachtsanierung KS 21 sowie dessen Anschluss. 

 

Kosten und dessen Folgekosten 

 Die Ryser Ingenieure AG (Bern) hat für den Ersatz der Trinkwasserleitung eine Kostenschätzung aus-

gearbeitet. Die Kosten für Grundstück, Leitungsbau, Baunebenkosten und Übergangskosten belau-

fen sich auf rund 170‘000 Franken. 

 Dieser Betrag ist im Finanzplan vorgesehen. Die Abschreibungen erfolgen über 80 Jahre und machen 

2‘125 Franken aus. Im Rechnungsausgleich der Wasserversorgung sind zurzeit noch genügend finan-

zielle Mittel vorhanden, um die Investition selber finanzieren zu können. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

Antrag des Gemeinderates 
Der Gemeinderat beantragt den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern die Genehmigung des Ver-

pflichtungskredites von 170‘000 Franken für den Ersatz der Trinkwasserleitung „Dorfstrasse“. 
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8. Verschiedenes/Orientierungen 
a) Übergabe Bürgerbriefe 

 

 

Ersatzwahl 

Gemeindepräsidium 

Aus beruflichen Gründen hat Gemeindepräsident 

Eric von Graffenried seinen Rücktritt auf Ende 

Januar 2019 bekannt gegeben. Eric von Graffen-

ried ist als erster Präsident der fusionierten Ge-

meinde seit 1. Januar 2018 im Amt. Bis zur Fusion 

war er während 7 Jahren Gemeindepräsident 

von Mühledorf. Gemeinderat und Verwaltung 

bedauern den Rücktritt sehr. 

 

Die Ersatzwahl des Gemeindepräsidiums wurde 

im amtlichen Anzeiger öffentlich ausgeschrie-

ben. Innert der Eingabefrist wurde vom Forum 

Kirchdorf folgende Kandidatur angemeldet: 

Samuel Moser von Steiger, 1972, Gumelen 10, 

3116 Kirchdorf 

 

Da nur ein Wahlvorschlag eingegangen ist, er-

klärte der Gemeinderat Samuel Moser aufgrund 

Art. 63 des Organisationsreglements als ge-

wählt. Samuel Moser von Steiger ist bereits bis-

her Mitglied des Gemeinderats und Vizepräsi-

dent der Gemeinde Kirchdorf. Der Gemeinderat 

dankt Samuel Moser von Steiger für die Bereit-

schaft zur Übernahme des Amts und freut sich 

auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit. 

 

Die Ersatzwahl für den frei werdenden Gemein-

deratssitz wird zu gegebener Zeit öffentlich aus-

geschrieben. Der Wahltermin wurde auf 10. Feb-

ruar-2019-festgesetzt. 

 

Information-Tageskarten 

Die Gemeinde Kirchdorf bietet zwei Tageskarten 

Gemeinde an. Der Tageskartenverkauf an die 

Bevölkerung ist eine Dienstleistung der Gemein-

de für die Bevölkerung und generiert keinen 

Gewinn. Die Preise sind moderat und werden 

zurückhaltend angepasst. Die SBB hat die Preise 

bereits per 1. Januar 2018 erhöht. Aus diesem 

Grund hat der Gemeinderat beschlos-

sen, den Preis pro Tageskarte 

anzupassen.  

 

Ab 1. Januar 2019 kostet eine Tageskar-

te neu CHF 45.00.  

 

Die Tageskarten sind auf allen SBB-

Strecken und teilweise für Schiff- und 

Bergbahnfahrten gültig. Die Karten 

können bei der Gemeindeverwaltung 

Kirchdorf unter www.kirchdorf-be.ch 

oder Tel. 031 780 00 10 reserviert wer-

den. 

http://www.kirchdorf-be.ch/
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Amicus 
AMICUS – die nationale Datenbank für Hunde 

Basierend auf den gesetzlichen Bestimmungen 

der Tierseuchenverordnung (TSV) Art. 16-18 be-

treibt die Identitas AG im Auftrag der Kantone die 

nationale Hundedatenbank AMICUS. AMICUS 

löste die alte Hundedatenbank ANIS per 1. Januar 

2016 ab. 

 

AMICUS garantiert die Einhaltung der gesetzli-

chen Vorgaben und bietet eine hohe Datenquali-

tät: Gemeinden erfassen Hundehalter und pfle-

gen ihre Adressen, Tierärzte kennzeichnen Hunde 

und übernehmen die Erstregistrierung und Hun-

dehalter melden Mutationen. Damit wird die lü-

ckenlose Rückverfolgbarkeit gewährleistet und 

illegale Importe von zu jungen und kranken Hun-

den können aufgedeckt und verhindert werden. 

Zudem bietet AMICUS die Grundlage für das Kon-

taktieren von Besitzern bei ausgesetzten oder 

entlaufenen Hunden. 

 

Was Sie als Hundehalter wissen müssen 

 Falls Sie neu im Besitze eines Hundes sind, 

lassen Sie sich bei Ihrer Gemeinde als Hun-

dehalter auf AMICUS registrieren. Ihre Be-

nutzerdaten (Personen-ID) und das Passwort 

erhalten Sie danach per Post zugestellt. Da-

mit können Sie sich bei AMICUS einloggen.  

 Jeder Hund muss einen Mikrochip implan-

tiert haben. Bei Welpen muss dieser in den 

ersten drei Monaten, spätestens aber vor 

Weitergabe an den neuen Hundehalter, vom 

Tierarzt implantiert werden. 

 

Folgende Ereignisse müssen Sie als Hundehalter 

in AMICUS melden:  

 Halterwechsel: Ein Halterwechsel besteht 

immer aus zwei Meldungen: aus einer «Wei-

tergabe» durch den bisherigen Halter und ei-

ner «Übernahme» durch den neuen Halter. 

Beide Parteien müssen den Wechsel aktiv in 

ihrem Benutzerkonto bestätigen. 

 Ausfuhr des Hundes ins Ausland: Exportda-

tum erfassen. 

 Tod des Hundes: Im Tierdetail das Todesda-

tum erfassen. Dies kann auch von der Ge-

meinde oder dem Tierarzt eingetragen wer-

den. 

 

Folgende Ereignisse werden durch den Tierarzt 

erfasst: 

 Sobald Sie im Besitze einer Personen-ID von 

AMICUS sind, registriert der Tierarzt Ihren 

Hund auf Ihre Personen-ID. 

 Bei einem Hund aus dem Ausland kontrolliert 

der Tierarzt den Mikrochip und registriert 

den Hund im AMICUS als Import. 

 

Folgende Daten werden durch die Gemeinde 

erfasst: 

 Registrierung neuer Hundehalter in AMICUS 

 Adressänderungen: Wenn Sie umziehen mu-

tiert die Wohnsitzgemeinde die  

Adressangaben in AMICUS. 

 

Weitere Informationen sowie 

das Benutzerhandbuch finden 

Sie auf der Webseite von  

AMICUS, www.amicus.ch. 

 

Bei Fragen betreffend AMICUS 

wenden Sie sich an den  

AMICUS-Helpdesk:  

Tel. 0848 777 100 oder  

info@amicus.ch 

 

 

AHV-Zweigstelle 
Arbeitgeber – jährliche Lohnbescheinigung 

Die Ausgleichskasse des Kantons Bern verschickt 

alle Jahre im November allen erfassten Arbeitge-

bern die Lohnbescheinigungen zu. Diese sind bis 

am 30. Januar 2019 ausgefüllt und unterzeichnet 

bei der zuständigen AHV-Zweigstelle Kirchdorf 

einzureichen. Nach Ablauf der Frist fallen Ver-

zugszinsen an.  

Hier einige Hinweise zum Ausfüllen der Lohnbe-

scheinigungen: 

 

http://www.amicus.ch/
mailto:info@amicus.ch
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Arbeitgeber ohne Angestellte 

Auch wenn Sie im laufenden Kalenderjahr keine 

Arbeitnehmer beschäftigt haben und entspre-

chend auch keine Löhne ausgerichtet haben, 

müssen Sie die Lohnbescheinigung ausfüllen und 

einreichen. Vermerken Sie in diesem Fall auf dem 

Formular den Hinweis „keine Löhne ausbezahlt“, 

unterschreiben das Formular und retournieren es 

an die AHV-Zweigstelle. 

 

Änderung der Lohnsumme ab neuem Jahr 

Falls Sie bereits wissen, dass die Lohnsumme im 

neuen Jahr anders ausfallen wird, können Sie dies 

unter dem Punkt „Voraussichtliche Lohnsumme 

im neuen Jahr“ notieren. 

 

Arbeitnehmer mit Kinder- / Ausbildungszulagen 

Beschäftigen Sie Arbeitnehmer mit Kindern, so 

müssen Sie die ausgerichteten Familienzulagen 

auf der Lohnbescheinigung in der Spalte 7 eintra-

gen. Der Betrag der Zulagen muss gemäss gülti-

gem Anspruchsausweis aufgeführt werden. 

 

Arbeitnehmer im Rentenalter 

Für AHV-Rentner besteht ein Freibetrag, auf wel-

chem keine AHV-Beiträge entrichtet werden müs-

sen. Der Freibetrag liegt bei CHF 1‘400 pro Monat 

bzw. CHF 16‘800 im Jahr. Wenn der Bruttolohn 

des Arbeitnehmers den Freibetrag nicht über-

steigt, ist der Lohn nicht aufzuführen. Ansonsten 

muss nur die Differenz des Bruttolohnes, welche 

den Freibetrag übersteigt, angegeben werden. 

 

Lohnbescheinigung elektronisch ausfüllen 

Wenn Sie die Lohnbescheinigung elektronisch 

ausfüllen und einreichen möchten, haben Sie die 

Möglichkeit, sich im E-Portal zu registrieren, wozu 

Sie dann einen Zugangscode erhalten. Im E-Portal 

können nebst der Erfassung der Lohndaten auch 

Ein- und Austritte von Angestellten erfasst wer-

den. Weitere Informationen dazu finden Sie unter 

www.akbern.ch/eportal.  

 

Falls Sie das Formular nicht mehr finden sollten, 

so können Sie dies bei der AHV-Zweigstelle Kirch-

dorf, 031 780 00 10, info@kirchdorf-be.ch verlan-

gen. Sie finden die Lohnbescheinigung auch im 

Internet unter www.akbern.ch/formulare. 

 

 

Seniorenausflug 2018 
Am 6. September 2018 fand unser erster gemein-

samer Seniorenausflug statt. Aus allen vier Orts-

teilen strömten Kirchdorfs Senioren, vom Neu-

rentner bis zum 97-jährigen, am Mittag auf den 

Viehschauplatz.  

 

Für 91 Personen brauchte es 2 Cars und einmal 

durchzählen reichte nicht, um ganz sicher zu ge-

hen, dass wir auch ja niemanden zurückliessen.  

Gute Laune und Gesprächsstoff waren üppig vor-

handen und sogar das Wet-

ter spielte mit. Unsere Reise 

führte über Schwarzenburg 

durchs Seislerland nach 

Greyerz. Nach einem kurzen 

Halt bei der Schaukäserei 

gings weiter Richtung Jaun.  

 

Im Fang wurden wir 

mit Hamme und 

Härdöpfusalat ver-

wöhnt und auch ein 

Gläschen Wein ge-

hörte dazu. Anekdo-

ten aus dem letzten 

und vorletzten Jahrhundert aus den Archiven der 

ehemaligen Gemeinden regten zum Schmunzeln 

an und es kamen doch einige Erinnerungen an 

frühere Zeiten zum Vorschein.  

 

Frisch gestärkt traten wir die letzte Etappe über 

den Jaunpass und durchs Simmental an. 

Zufrieden und ohne 

Zwischenfall kamen 

wir am Abend wie-

der in Kirchdorf an. 

 

Bilder: M. Knöpfel 

http://www.akbern.ch/eportal
mailto:info@kirchdorf-be.ch
http://www.akbern.ch/formulare
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Hohe Geburtstage 
Wir besuchen unsere Einwohner an ihrem  

80., 85.,90., 95. Geburtstag und danach jährlich 

und überbringen ihnen ein kleines Präsent. An 

dieser Stelle wünschen wir allen Jubilaren noch-

mals alles Gute und weiterhin viel Gfröits. 

 

Am 20. September 

2018 konnte Ernst 

Studer aus Gelterfin-

gen auf stolze 100 

Jahre zurückblicken. 

Ernst Studer empfing 

die Delegation des 

Gemeinderats in geis-

tiger Frische im Al-

tersheim und erzähl-

te einige Episoden aus seinem langen Leben. Mit 

diesem runden und nicht alltäglichen Jubiläum 

war er der zweitälteste Gemeindebürger. 

 

Ernst Studer verstarb am 18. Oktober 2018. 

Die Gemeindebehörde Kirchdorf spricht den An-

gehörigen ihr herzliches Beileid aus und wünscht 

ihnen viel Kraft in der kommenden Zeit. 

 

 

Pro Senectute 
Hilflosigkeit im Alter muss nicht sein 

Nach einem Unfall oder Sturz sind die meisten 

älteren Menschen auf Hilfe angewiesen. Als be-

sonders schmerzvoll empfinden Seniorinnen und 

Senioren den Verlust ihrer Unabhängigkeit. Pro 

Senectute Region Bern setzt sich mit der kosten-

losen Sozialberatung und vielen weiteren Dienst-

leistungen dafür ein, dass ältere Menschen auch 

in schwierigen Lebenssituationen selbstbestimmt 

zuhause leben können und gibt im Alltag Halt und 

Sicherheit. Nur dank Spenden aus der Bevölke-

rung können diese Angebote weiterhin flächen-

deckend in der ganzen Region angeboten wer-

den. 

Hans B., 85, ist schlimm gestürzt. Er verletzte sich 

nach einem Sturz gravierend am Kopf und musste 

wochenlang das Bett hüten. Er hat exemplarisch 

erlebt wie sein Leben plötzlich eine dramatische 

Wende nahm. Hans B. fühlte sich hilflos und litt 

darunter, dass er von früh bis spät von anderen 

abhängig war. Am meisten quälte ihn die Ohn-

macht und das Gefühl, nicht mehr selbst über 

seinen Alltag entscheiden zu können. Auch dank 

der Unterstützung von Pro Senectute Region 

Bern steht er heute wieder aktiv im Leben und 

hat die Folgen seines Sturzes gut überwunden. 

Pro Senectute Region Bern setzt sich dafür ein, 

dass solche Ohnmachtsgefühle nur von kurzer 

Dauer sind und ältere Menschen in allen Lebens-

lagen selbstständig bleiben. «Unsere Mitarbei-

tenden kennen diese Situationen sehr gut. Sie 

beraten bei Fragen zur persönlichen Vorsorge 

und unterstützen ältere Menschen in ver-

schiedensten Notlagen. Sie helfen Senioren und 

Seniorinnen, mobil zu bleiben und soziale Kontak-

te weiter zu pflegen», sagt Ruth Schindler, Ge-

schäftsführerin von Pro Senectute Region Bern. 

«Eine Beratung im richtigen Moment gibt Halt 

und Sicherheit, diese Hilfe muss aber finanziert 

werden können, dazu sind wir auch auf Spenden 

angewiesen.» 

Kontakt für die Medien: 

Pro Senectute Region Bern 

Ruth Schindler, Geschäftsführerin 

Telefon: 031 359 03 03 

E-Mail: ruth.schindler@be.prosenectute.ch 

www.be.prosenectute.ch 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro Senectute ist die grösste und bedeutends-

te Fach- und Dienstleistungsorganisation für 

ältere Menschen und deren Angehörige in der 

Schweiz. Wir beraten Senioren kostenlos in 

über 130 Beratungsstellen. Mit vielfältigen 

Dienstleistungen und spezifischen Angeboten 

unterstützen 1‘600 Mitarbeitende und 18‘000 

Freiwillige die ältere Bevölkerung in allen Be-

langen rund um das Alter. Rund 700‘000 Men-

schen im Pensionsalter sowie deren Angehö-

rige nutzen unsere Angebote. Pro Senectute 

ist mit dem ZEWO-Gütesiegel-zertifiziert. 

www.prosenectute.ch.  

mailto:ruth.schindler@be.prosenectute.ch
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Feuerwehrtag 

15. September 2018 
Unser Feuerwehrtag 2018 gehört schon der Ver-

gangenheit an. Wir schauen auf einen schönen, 

warmen, erfolgreichen und gut besuchten Sams-

tag zurück. Allen «Feuerwehrfrauen» und «Feu-

erwehrmannen» hat es grosse Freude bereitet, 

euch Besuchern unsere Fahrzeuge und Geräte zu 

erklären und vorzuführen. Für den Besuch bei uns 

möchten wir uns recht herzlich bedanken. 

 
Schlüsselübergabe Modultransportfahrzeug (MTF) 

Gemeindepräsident E.von Graffenried/ Kdt B. Wittwer/ 

M.Schär, Vogt AG Oberdiessbach 

 

Vielen Dank allen, die zum Gelingen unseres Feu-

erwehrtages beigetragen haben! 

 
 

 

 

 

 

 

Freiwilliger Fahrdienst 
Der Frauenverein Kirchdorf hat per 1. Juni 2018 

den freiwilligen Fahrdienst für die Gemeinde 

Kirchdorf übernommen-(ehemals-Rotkreuzfahr-

dienst). 

 

Der Fahrdienst steht älteren, behinderten oder 

kranken Menschen zur Verfügung, welchen es 

nicht möglich ist, den öffentlichen Verkehr zu 

benutzen und für die im privaten Umfeld keine 

Transportmöglichkeit besteht. Der Gesundheits-

zustand muss einen Transport-im-Privatfahrzeug-

ermöglichen. 

 

Der Freiwillige Fahrdienst steht für folgende 

Fahrten zur Verfügung: 

- Einmalige oder regelmässige Arztbesuche 

oder Therapien 

- Ein- oder Austritt in ein Spital oder  

Kuraufenthalt  

Unsere freiwilligen Fahrer und Fahrerinnen stel-

len für die Fahrten ihre Freizeit und ihr Privatfahr-

zeug zur Verfügung. Sie begleiten die Benutze-

rinnen und Benutzer zum vereinbarten Termin 

und bringen sie wieder nach Hause. Auf Wunsch 

helfen sie beim Ein- und Aussteigen oder beglei-

ten die Fahrgäste bis zur Haustüre. 

 

Unsere Tarife: CHF 0.80 pro gefahrenen Kilome-

ter ab Standort des Fahrzeuges bzw. Wohnort 

des Fahrers. Allfällige Parkgebühren, Wartezeiten 

und Spesen der FahrerInnen werden separat ver-

rechnet. 

 

Bei Bedarf kontaktieren Sie unsere FahrerInnen 

bitte direkt: 

 

 Blaser Walter, Kirchdorf,  

079 604 73 49 (Mo - Fr) 

 Von Niederhäusern Heidi, Noflen, 

031 781 12 77/079 673 36 34 (Mo - Fr) 

 Hadorn Anne-Grete, Mühledorf, 

031 781 32 25 / 079 794 73 80 (Di, Mi, Fr) 

 Egli Maja, Kirchdorf,  

031 721 33 20 / 079 713 81 33 (Mo, Di, Do) 
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Sämtliche FahrerInnen übernehmen den Fahr-

dienst selbstverständlich im ganzen Gemeinde-

gebiet. Eine frühzeitige Anmeldung ist er-

wünscht. 

 

Würden Sie selber gerne als FahrerIn mithelfen? 

Dann wenden Sie sich bitte unverbindlich an un-

sere Präsidentin Rita Wüthrich, Kirchdorf, 

Tel. 031 781 30 89 oder per Mail an 

sr.wuethrich@bluewin.ch. 

 

Sekstufe I Wichtrach 
Schulhaus Projekt: Ersatz- Neubau Nord,  

Sekstufe 1, Wichtrach 

Die Planung für den Ersatz-Neubau Nord beim 

Sekundarschulhaus in Wichtrach wurde gestartet. 

In der ersten Phase wird das Vorprojekt und der 

Ausführungskredit für das Bauprojekt erarbeitet. 

Der daraus resultierende Baukredit wird den Ver-

bandsgemeinden im Frühjahr 2019 beantragt. 

 

Zusammensetzung und Aufgaben der Baukom-

mission 

In der Baukommission (BKS) arbeiten Daniel von 

Rütte (Vorsitz, Gemeinderat Wichtrach), Peter 

Schmid (Finanzen, Gemeindepräsident Oppligen), 

Benjamin Frei (Jaberg), Martin Rüdisühli (Kirch-

dorf) und Lorenz Nydegger (Vizepräsident, Schul-

leiter, Wichtrach), Sekretariat und Rechnungsfüh-

rung besorgt Paul Stillhard. Der Kommission steht 

eine Bauherrenunterstützung zur Seite. Die BKS 

ist verantwortlich für den ordentlichen Verlauf 

der Planung und der Bauarbeiten, das Zeit- und 

Qualitätsmanagement sowie Antragstellungen 

und die Information. 

 

Konzept Rykart Architekten 

Im März 2017 wurde das Konzept des Architek-

turbüros Rykart Architekten AG Bern unter der 

Leitung von Architekt Oliver Sidler im Planeraus-

wahlverfahren ausgewählt. Ein Beschwerdever-

fahren verzögerte den Planungsstart rund ein 

Jahr. Mit zwei Informationsveranstaltungen im 

Frühjahr wurde dieses Konzept der Bevölkerung 

in den Verbandsgemeinden (Gerzensee, Kiesen, 

Kirchdorf, Jaberg, Oppligen und Wichtrach), vor-

gestellt. An den Verbandsgemeindeversammlun-

gen im Frühjahr 2018 wurde der Planungskredit 

von Fr. 440‘000.- mit deutlichen Mehrheiten be-

willigt. 

 

Umsetzung Konzept - erste Planungsphase; Vor-

projekt und Baukredit 

Das Konzept des Architekturbüros Rykart Archi-

tekten AG ist Grundlage zur Planung. Dieses defi-

niert in grober Darstellung Form, Raumaufteilung 

und Umgebungsgestaltung des Neubaus. Das im 

kommenden Halbjahr zu erarbeitende Vorprojekt 

wird die geplanten Bauten detaillierter beschrei-

ben und darstellen und den Ausführungskredit 

mit einer Genauigkeit von 15% bis 20% Abweichung 

berechnen. 

 

 

Holzerei-Saison 
Bäume fällen nützt Natur und Mensch 

Jetzt startet wieder eine neue Holzerei-Saison. 

Gezielte Holzschläge und Pflegemassnahmen 

sorgen für gesunde, stabile Wälder und ökolo-

gisch wertvolles Holz. Aber Vorsicht! Wo Bäume 

gefällt werden, lauern Gefahren. Mengenmässig 

wird diesen Winter wohl etwas weniger geholzt 

als in anderen Jahren. 

 

Nach den Winterstürmen und dem Borkenkäfer-

befall im trockenen Sommer wartet bereits mehr 

als genug Holz auf die Verarbeitung. Trotzdem 

sind da und dort Holzschläge geplant, sei es zur 

Verjüngung und Pflege im Schutzwald, zur Besei-

tigung kranker Bäume, zum Heizen oder für den 

Bedarf von hochwertigem Frischholz. 

 

In der Schweiz wird nie mehr Holz geerntet, als 

nachwächst. Das ist im Gesetz festgeschrieben. 

Ausserdem ist die Bewilligungspflicht zu beach-

ten. Eine nachhaltige Bewirtschaftung ist uner-

lässlich, damit der Wald auch in Zukunft all seine 

Funktionen erfüllen kann. Das braucht Fachper-

sonen, die alle Zusammenhänge kennen. Die über 

6000 Forstleute in der Schweiz sind bestens aus-

mailto:sr.wuethrich@bluewin.ch
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gebildet. Sie machen einen hervorragenden, aber 

mitunter gefährlichen Job für uns alle. 

Auch während der Holzerei-Saison sind unsere 

Wälder meist frei zugänglich. Waldeigentümer 

und Gemeinden weisen Besucherinnen und Besu-

cher aber dringend darauf hin, Abstand von den 

Gefahrenzonen im Bereich von Holzschlägen zu 

nehmen, um sich selbst nicht in Lebensgefahr zu 

begeben und das Forstpersonal konzentriert ar-

beiten zu lassen. Konkret heisst das: 

 

 Absperrungen unbedingt respektieren. Sie 

bedeuten «Weg gesperrt, Lebensgefahr» 

 Ein Warndreieck bedeutet «Durchgang 

erlaubt, aber Vorsicht ist geboten» 

 Den Anweisungen des Forstpersonals Folge 

leisten 

 In Schlagflächen lauern auch Gefahren, 

wenn nicht gearbeitet wird. Hier gilt «Be-

treten verboten – auch an Wochenenden» 

 Holzbeigen sind keine Klettergerüste, das 

Besteigen kann zu schweren Unfällen füh-

ren 

 

WaldSchweiz 

Verband der Waldeigentümer   

 

 

Umgestaltung Dorfstrasse  
Die Bauherrschaften Oberingenieurkreis II und 

Gemeinde Kirchdorf orientieren in vorliegender 

und in den folgenden DORFpost – Ausgaben über 

die für 2019 vorgesehenen Strassen- und Werklei-

tungsarbeiten in der Dorfstrasse (Kirchdorf): Auf 

der Dorfstrasse, im Bereich Restaurant Linde bis 

Chefeli, wird der Strassenraum zur Verbesserung 

der Verkehrssicherheit neu gestaltet. Zwischen 

Fahrbahn und Gehweg wird ein breiter Granit-

stein flächenbündig eingebaut. Zur Sicherung 

exponierter Stellen werden einzelne Poller ver-

setzt. Im Untergrund muss die Kiesfundations-

schicht erneuert werden. Die Beläge werden auf 

die ganze Sanierungsbreite neu erstellt.  

 

 

 

Die Sanierung und Erneuerung verschiedener 

Werkleitungen wird vorgängig der Strassenbau-

arbeiten ausgeführt. Nebst Anpassungen von 

Swisscom- und BKW-Leitungen wird die Wasser-

leitung auf der ganzen Strassenbaulänge bis in 

die Kreuzung Dorfstrasse bis Kirchgasse neu er-

stellt werden. 

 

Infolge der engen 

Platzverhältnisse 

für die Bauausfüh-

rung muss der be-

treffende Stras-

senabschnitt für 

den Verkehr total 

gesperrt werden. 

Entsprechende 

Umleitungen wer-

den eingerichtet 

und signalisiert. Die 

direkt betroffenen 

Anwohnenden 

werden über die 

eingeschränkten 

Zufahrtsmöglich-

keiten zu ihren 

Liegenschaften bilateral informiert. 

 

Die Bauausführung erfolgt voraussichtlich in den 

Monaten Juni bis August 2019. Die Deckbelagsar-

beiten werden in den Sommerferien 2020 ausge-

führt.  
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In der nächsten Ausgabe der DorfPost werden Sie 

detailliert über die Umleitungen und Bauzeiten 

informiert. 

 

Haben Sie Fragen – im Auftrag der Bauherrschaf-

ten beantwortet Ihnen die Zeltner Ingenieure AG, 

Dorfstrasse 55, 3123 Belp, Telefon 031 818 26 26, 

diese gerne. 

 

 

Periodische Schutzraum-

kontrolle (PKS) 
Die Gemeinde Kirchdorf wurde – gestützt auf die 

Weisung des Bundesamtes für Bevölkerungs-

schutz über die periodische Schutzraumkontrolle 

(PSK) – beauftragt, in den Monaten Juli und Au-

gust 2018 eine PSK durchzuführen. Zu diesem 

Zweck hat sie die G. Bühler GmbH (Niederwan-

gen) beauftragt. 

 

Die Kontrollen in der Gemeinde Kirchdorf wurden 

vom 16. Juli bis 28. August 2018 durchgeführt. 

Laut Bericht sind von den 80 kontrollierten 

Schutzräumen 73 einsatzbereit. Vier Schutzräume 

weisen kritische Mängel auf. Bei drei Schutzräu-

men entscheidet der Kanton über deren Aufhe-

bung. Die Auswertung von der G. Bühler GmbH 

(Niederwangen) wurde ebenfalls an das kantona-

le Amt für Bevölkerungsschutz, Sport und Militär 

weitergeleitet. Die Eigentümerinnen und Eigen-

tümer werden schliesslich durch den Kanton mit-

tels eines Schlussberichtes oder einer Verfügung 

über den Zustand ihres Schutzraumes in Kenntnis 

gesetzt. Allfällige Mängel müssen in den nächsten 

zehn Jahren (bis zur nächsten PSK) behoben 

werden. 

 

 

 

 

 

 

SwissSkills 2018 
Hervorragende Leistungen haben Sabrina Mes-

serli und Filip Luginbühl an den SwissSkills er-

bracht. Wir gratulieren euch ganz herzlich! 

 

Sabrina Messerli  

Floristin EFZ, 3. Rang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filip Luginbühl 

Gemüsegärtner EFZ, 2. Rang 
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Jubiläen; Schule Region 

Gerzensee 
Rosmarie Wenger, 30 Jahre 

1988 wurde Rosmarie 

Wenger als Handarbeitsleh-

rerin an die Schule Mühle-

dorf gewählt. In den 30 

Jahren unterrichtete sie an 

allen Stufen sowohl das 

textile wie auch das nicht-

textile Werken. Unzählige 

Kinder lernten in ihrem Un-

terricht nähen und stricken, hämmern und schlei-

fen.  

 

Manch eines kann in diesem Unterricht unerwar-

tete Seiten und Stärken zeigen und findet dafür 

viel Anerkennung. Frau Wenger hat eine unglaub-

liche Geduld, gepaart mit viel Fachwissen und 

reicher Lebenserfahrung. Für einige Kinder ist das 

Gestalten bei Frau Wenger der Höhepunkt in der 

Schulwoche. Rosmarie Wenger ist eine äusserst 

zuverlässige Teamplayerin. Sie begleitete die 

Klassen auf unzähligen Schulreisen und Ausflü-

gen. Sie bringt oft sehr gute, praktische Ideen in 

Diskussionen ein und überall, wo es Hilfe braucht, 

ist sie sofort zur Stelle.  

 

Neben ihrer Arbeit in der 

Schule und ihrer Arbeit als 

Bäuerin auf dem familienei-

genen Betrieb findet sie ab 

und zu auch noch Zeit für ihr 

Hobby, die Kunst der filigra-

nen Scherenschnitte. Sie ist die Schöpferin des 

Scherenschnitts, der lange Jahre das Logo der 

Schule Mühledorf zierte. 

 

Seit dem Zusammenschluss der Bergschulen zur 

Schule Region Gerzensee ist sie am Standort 

Kirchdorf tätig. Die Schule Region Gerzensee 

dankt Rosmarie Wenger von Herzen für ihre 

wertvolle Arbeit, ihren ansteckenden Optimismus 

und ihre unerschütterliche Treue während der 

letzten 30 Jahre.  

Daniela Gygax , 10 Jahre 

Vor zehn Jahren wurde 

Daniela Gygax – nach einer 

halbjährigen Stellvertre-

tung im Kindergarten Nof-

len – als Kindergärtnerin im 

Kindergarten Kirchdorf 

angestellt. Frau Gygax 

musste bald schon sehr viel 

nomadische Flexibilität beweisen, zog doch der 

Kindergarten nach kurzer Zeit vom Dorfträff um 

ins Schulhaus Noflen und zügelte nach wenigen 

Jahren schon wieder in den Neubau beim Schul-

haus in Kirchdorf. Daniela Gygax bewältigte die 

zweimalige Zügelarbeit mit den ihr eigenen Ma-

cherqualitäten.  

 

Im Kindergarten werden die überaus wichtigen 

Grundbausteine für das Lernen gelegt. Mit viel 

Fachkompetenz begleitet Frau Gygax die Kinder 

und deren Eltern bei den ersten Schritten im 

Schulleben und schafft so viel Vertrauen und Si-

cherheit. 

 

Nebst dem Kindergarten frönt Daniela Gygax 

einer weiteren Leidenschaft: Sie ist begeisterte 

Curlingspielerin. Sowohl im Kindergarten wie 

auch im Curling ist ein stabiles Nervenkostüm 

gefragt – und sie hat es, ohne Zweifel! 

 

Die Schule Region Gerzensee dankt Daniela 

Gygax von Herzen für ihre engagierte Arbeit in 

den vergangenen 10 Jahren! 

  



 

 

 

25 

1. August Feier 2018 
Die erste 1. August Feier nach der Fusion der  

4 Gemeinden war ein voller Erfolg. Die Feier wur-

de beim Schützenverein Gelterfingen unter einem 

grossen Pavillon abgehalten. Eine motivierte 

Equipe sorgte mit Speis und Trank für das Wohl 

der Gäste. Trotz Feuerverbot und der etwas küh-

leren Temperatur, fanden erfreulicherweise sehr 

viele Bürgerinnen und Bürger den Weg zur Feier. 

Die Anzahl der Besucher sprach für sich und sie 

kamen aus allen Ortsteilen der Gemeinde.  

Die 1. August Ansprache vom Gemeindepräsident 

Eric von Graffenried war spannend und regte zum 

Nachdenken im positiven Sinne an.  

 

Interessante Begegnungen, zufriedene Gesichter, 

leuchtende Kinderaugen und eine süsse Überra-

schung, sorgten für eine wundervolle Stimmung 

und eine gelungene Feier. Im Namen des Ge-

meinderats und der Bürgerinnen und Bürger dan-

ken wir dem Schüt-

zenverein Gelterfin-

gen sowie dem Or-

ganisationskomitee 

und allen Beteiligten 

für die Organisation.  

 

 

Das „Entdeckerhandbuch“ 
Für naturverbundene Familien und Individualrei-

sende gibt es jetzt einen neuen, grossen Routen-

führer, der die schönsten Ausflugsziele im Gant-

rischgebiet vorstellt. 

 

Zahlreiche Erlebnisse im Naturpark Gantrisch zu 

entdecken 

Tiefe Schluchten, hohe Berge, rauschende Flüsse, 
stille Seen, ausgedehnte Wälder und ein Mosaik 
aus grünen Alpweiden sowie saftigen Wiesen: der 
Naturpark Gantrisch ist eine Landschaft voller 
Leben und ein Paradies für Naturbegeisterte. Um 
dieses zu erkunden, wurde ein Entdeckerhand-
buch zu den schönsten Ausflugszielen im Park 
zusammengestellt.  

 
Der komplett überarbeitete Routenführer enthält 
auf 160 Seiten die schönsten Wander-, Velo- und 
Mountainbike-Routen im Naturpark Gantrisch 
sowie spannende Entdeckertipps und interessan-
te Hintergrundinformationen zur Region und 
ihren Sehenswürdigkeiten – ein ideales Geschenk 
für die nächste Wandersaison.  
 
Viele Zusatzinformationen wie Höhenprofil, 

Schwierigkeitsgrad, Familientauglichkeit und ÖV-

Infos erleichtern die Ausflugs-Planung und locken 

Jung & Alt in die Natur hinaus. Besonders span-

nend sind die Entdeckertipps, welche jeweils pro 

Route eine besondere Empfehlung abgeben. So-

wohl Einheimische wie auch Gäste finden auf den 

160 Seiten immer wieder Neues und Spannendes. 

Die dazugehörige Wanderkarte erleichtert die 

Orientierung während der Wanderung oder der 

Velofahrt.  

 

Das Entdeckerhandbuch mit der Wanderkarte 

kann ab sofort bei der Geschäftsstelle des Natur-

park Gantrisch für einen Unkostenbeitrag von  

CHF 10.- (zzgl. Porto) bezogen werden.  

 

Wofür steht der Naturpark Gantrisch: 

Eine schöne Landschaft, intakte Siedlungen und 

Kulturlandschaften sowie die Initiative aus der 

Bevölkerung, ein Schweizer Naturpark sein zu 

wollen, sind Voraussetzung, um ein regionaler 

Naturpark werden zu können. Ein Naturpark ver-

eint die drei Bereiche Gesellschaft, Wirtschaft und 

Umwelt und sucht die gemeinsame nachhaltige 

Entwicklung. Der Naturpark Gantrisch gehört seit 

2012 zu den regionalen Schweizer Naturpärken. 

Mit rund 404km2 ist der Naturpark Gantrisch ei-

ner der grössten in der Schweiz, hier leben rund 

46’000 Menschen. Die Regionalen Naturpärke 

verfolgen zwei Ziele: einerseits die Erhaltung und 

Aufwertung der Naturwerte sowie der Land-

schaft und andererseits die Stärkung der nachhal-

tigen Regionalwirtschaft. 
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